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An die Besitzer und Administratoren der

Häuser auf den ständischen Freygründen

inner den Linien der k. k. Haupt - und

Residenzstadt Wien .

Ä^achdem durch mehrere frühere aller¬

höchste Hofdecrete den u. ö- Herren Stän¬

den aufgetragen wurde , die inner den Li¬

nien gelegenen Häuser auch auf den stän¬

dischen Freygründen in die Steuer - Ein¬

lage zu ziehen , und vermöge Hofdecretes

vsm 6. Oktober 178s , den neunten Theil

der Jinsbenützung , als Beytrag zur Lan -

dessteuer abzunehmen , winden ferner von

Seite des n. ö. ständischen Verordneten -

Collegiums von Zeit zu Ieitan die Besitzer

und Administratoren ' dieser Häuser jene

Vorschriften erlassen , welche zur Errei¬

chung der allerhöchsten Absicht nothwen¬

dig befunden wurden .

Da
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Da jedoch diejahrliche Erfahrung leh¬

ret , daß diese früheren und wiederhohlten

Anordnungen theils mögen vergessen wor¬

den seyn , oder aber nicht gehörig geachtet

werden , und um nunmehr einerseits jeden

Hausbesitzer , Administrator , oder sonsti¬

gen Hausbesorger in die genaueste Kennt¬

niß seiner diesfalligen Obliegenheit zu se¬

tzen , andererseits aber jede , an sich selbst

schon unstatthafte Ausflucht einer Unwis¬

senheit des Gesetzes , zu beseitigen , hat das

n. ö- ständische Verordneten - Collegiurn

beschlossen , die in dieser Angelegenheit be¬

stehenden früheren Verfügungen neuer¬

dings meine Verordnung zusammen zu

fassen , und mittelst dieses Circulars , zur

allgemeinen Darnachachtung und festen

Darobhaltnng bekannt zu machen .

Die Vorschriften , welche jeder Haus .

inhaber räcksichtlich der jährlich einzurei¬

chenden Zinsfassionen , Zu befolgen hat ,

sind demnach folgende :
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r ) Hat jeder Hausbesitzer sowohl von

den alten , als neu gebauten , Baufteyjah -

re genießenden Häusern und Wohnungen

jährlich eine Jinsfassion nach dem hier bey¬

gefügten Formular Nro . r. sozu verfassen , Nro .

daß darin der Rahme des Frey gründ es ,

die Nummer des Hauses , der Nahme des

Hausinhabers , dann die einzelnen Woh¬

nungen , sammt den besonders vermuthe¬

ten Stallungen , Schupfen , Magazinen

rc . und den dazu gehörigen Garten , nach

den Nummern , und der für dieselben be¬

dungene Zins nach derjenigen Wahrung ,

in der er bedungen wurde , aufgeführt ist .

2) Ist iN diesen Fassionen , in eigenen

Spalten ( Colonnen ) anzumerken , ob die

Häuser , oder einzelne Wohnungen dersel¬

ben , und von welcher Zeit an , Steuerfrei

jähre genießen .

Z) Wo Wohnungen mit Einrichtung

( MeubleN ) gegen Zins vermuthet sind .

Muß bestimmt werden , welcher Betrag für

die Wohnung , dann welcher für du Ein -

rich -
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richtungsstücke bemessen sey, wobey es nicht
erlaubt ist , einen unverhälwißmässig gros¬

sen Betrag auf die Einrichtungsstücke ,
und einen zu kleinen für die Wohnungen

anzuschlagen ; sondern die Schätzung der

Wohnungen ist nachjenem Werthe zu ma¬

chen , um welchen dieselben ohne Einrich¬

tung einem Dritten verlassen werden könn¬

ten .

4 ) Was diejenigen ganzen Häuser

oder Wohnungen betrifft , welche von den

Hausmhabern selbst bewohnet , oder aus

besonderen Rücksichten an andere Perso¬

nen z. B . an Anverwandte , oder die vori¬

gen Hausbesitzer , an Hausinspectorcn
oder Vesorger , oder auch an die Haus¬

meister ohne Zins , oder um geringeren

Zins überlassen werden ; so müssen auch

diese , wie alle übrigen Wohnungen mit

in die Versteuerung gezogen werden , und

dieß um so mehr , da den Hauseigenthü -
mern ohne dieß in Rücksicht der von ihnen

genossenen Wohnung das Viertel des

Zins -
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Zinsbetrages steuerfrey gelassen wird ; im

Betreffe der gewesenen Hausbesitzer , beym

Verkaufe des Hauses auf den ferneren

Wohnungsgenuß bey Bestimmung des

KaufschiLings ohne dieß Bedacht genom¬

men wurde ; in Ansehung der Anver¬

wandten aber der Steuerfond , wegen der

beabsichteten Wohlthat der Hauseigen¬
thümer gegen einen Dritten , die gebüh¬
rende Steuer nicht verlieren kann ; end¬

lich in Ansehung der Hausbesorger und

Hausmeister , die Nachsicht des Zinses
als Belohnung für ihre Dienste ertheilt

wird - Daher müssen diese hier gedachten

Wohnungen mit andern im nähmlichen ,
oder in den anstoßenden Häusern in Zins

vermietheten Wohnungen verglichen , und

nach jenem Werthe , in welchem sie an ei¬

nen Fremden am sichersten verlassen wer¬

den könnten , im Zinse angeschlagen und

fatirt werden .

Z) Bey Angabe des Zinses ist es nicht

erlaubt , die auf einem Hause haftenden
Bär -
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Bürdenals Dienst - Robot - oder Rauch «

fangkehrergeld , Gemeinde - Beytrage ,

oder Reparations - und andere Kosten

abzuziehen , weil wegen solcher Bürden

ohne hieß schon der Kaufschilling geringer

angeschlagen , und wegen Bauens stell --

erfreye Fahre ertheilt werden .

6) Eben so wenig ist es erlaubt , mit

den Zinspartheyen sich so abzufinden , daß

sie zwar am Zinse weniger , aber im Ver¬

hältnisse um so mehr unter den Nahmen

Zinskreutzer , Beyträge zu Militär - Ein¬

quartierungen , oder Gemeindelasten u.

d. gl Zu bezahlen haben ; sollten aber

solche Abfindungen mit den Miethpar -

Iheyen getroffen worden seyn , so sind selbe

in der Fassion deutlich anzusetzen , damit

herley Betrage dem eigentlichen Zinsbe¬

träge zugeschlagen / und so jede Bevor -

theilung für den Steuerfond beseitiget

werde -

7) Die nach den vorstehenden Vor ?

schrifttn verfaßten Faffionen sind von den

- Haus -
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Hausinhabern , oder Falls diese des

Schreibens nicht kundig seyn sollten , von

einem dazu erbethenen Namens - Unter¬

schreiber mit Beysetzung eines Zeichens

von ihnen , und Zwar mit dem Beysatze ,

daß sie sich im Falle der unredlich befunde¬

nen Fatirung , der bestimmten Strafe un¬

terwerfen , zu unterfertigen , und hat der

Hausinhaber für die Fassion zu haften .

Die nicht auf solche Art unterfertigten

Fassionen haben die Grundobrigkeitcn zur

alsogleichen Abänderung nach der so eben

erwähnten Vorschrift zurückzustellen .

8) Diese Faffionen sind auf gesagte

Art von Michaelis des verflossenen , bis

Michaelis des laufenden Jahres , nach Ge -

orgy in jedem Fahre zu verfassen , und

den betreffenden Grundobrigkeiten bis ' L.

May jeden Jahres zu übergeben , von

diesen aber mittelst eines nummerirten

Nahmen- Verzeichnisses , mit Bemerkung

der etwa abgängigen Fassionen längstens

bis zu Ende May anher zu überreichen .



V) Jenen Hausinhabern oder Admi¬

nistratoren , welche die Fassionen nicht

formularmassig , oder welche gar keine

Fsssionenbis iZ . May einreichen , wird

ein Strafbetragvon fünf Gulden W- W .

fürjedes Haus angerechnet , und soll durch

die Grundherrschaft eingebracht , und an -

her abgeführt werden .

Io ) Wenn Wohnungen und Garten

in den Fassionen ausgelassen , oder Zinse

verschwiegen , oder wenn Zinse von den

alten steuerbaren Wohnungen in die

Spalte ( Colonne ) der neuen stcuerfreyett

Gebäude gesetzt , oder wenn auf die im

6. §. bemerkten Arten , oder durch andere

Wege unerlaubte Ränke zur Bevorthei -

Lung des Steuerfonds ausgeübet würden ;

so wird der auf irgend eine Art verschwie¬

gene Betrag als eine Strafe angerechnet ,

und unerläßlich eingetrieben werden . Im

Falle , daß derley Verfchweigungen oder

sonstige Beurtheilungen durch Anzeigen

( Denuncianten ) entdecket werden , wird

ih -
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ihnen von dem n. ö. stand . Verordneten -

Collegium das Drittel von dem entdeckten

verschwiegenen Zinse - und zuglnch die

jedesmahlige Verschweigung ihres Nah¬

mens Zugesichert . ,

i r ) In Ansehung der leer gebliebenen

Wohnungen kann die Steuer abgeschrie¬

ben werden , wenn

s ) dieserwegen jedesmahl 14 Tage nach

der gewöhnlichen Ausziehzeit eine be¬

sondere Anzeige , nach dem Formu¬

lar Nr . 2 gemacht , und

d) die als leer angegebene Wohnung

wirklich unbewohnt , und die Anzeige

mit der Zinsfasston übereinstimmend

befunden wird . Doch ist eine solche

Anzeige nur für ein Vierteljahr gültig .
Wird eine als leer angezeigte Woh¬

nung nach der Ausziehzeit wieder bewohnt ,

so muß hiervon sogleich die weitere An¬

zeige gemacht werden .

Jenen Hausinhabern , welche in An¬

sehung der leer gebliebenen Wohnungen

fal «

Nr



falsche Anzeigen machen , wird eben so, wie

bey sonstigen Zins - Verschweigungen nach

dem Z »o. die . Strafe angerechnet und

eingetrieben werden .

12 ) Um steuerfteye Fahre für Bau -

führungen zu erhalten , ist nothwendig :

a. daß die Bauführung oder Repara¬

tion mit Bewilligung der k. k. n. ö.

Landesregierung , oder der Stadt -

Hauptmannschaft unternommen wor¬

den sey ;

b» daß der so bewilligte Bau innerhalb

drey Fahren vollführet werde , da

die erhaltenen Baubewilligungen ver¬

möge des mit der k. k. Landesregie¬

rung getroffenen ! Einverständnisses

nicht langer als auf drey Fahre gül¬

tig sind , und nach Verlauf dieses

Zeitraumes die weitere Gültigkeit

derselben neuerdings angesucht wer¬

den muß ;

s daß die Bauführer um der Freyjahl e

nicht verlustiger zu werden , inner¬

halb
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halb zweyer Monathe nach vollende¬

tem Baue , um diesteuerfreyen Fah¬

re bey dem n, ö- ständ . Verordneten -

Collegium mit Beyhringung des eben

gedachten Bairconsenses und Bau¬

risses anlangen , und in ihren Ge¬

suchen die umgebauten Stücke fas -

sionsmässig aufführen / die Bauzeit

anmerken , und wenn ein Haus vom

Grunde aus neu hergestellt wird ,

eine Fassion nach dem oben angeführ¬

ten Formular Nr - » beylegen ; da

sonst , wenn diese Fassion nicht we¬

nigstens innerhalb vier Wochen , also

vorschriftmässig verfaßt , nachgetra¬

gen würde , man das Gesuch als nicht

überreicht ansehen würde ,

6. Alle übrigen Veränderungen , die ein

Hausbesitzer nach einem mit gedach¬

ter Bewilligung bereits vollendeten

Baue , oder durch Aertheilung des

Hauses noch vornehmen will , müssen

vorläufig angezeigt werden .

1Z)
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iZ ) Da eine vierjährige Erfahrung

gelehrt hat , daß zur leichteren und or¬

dentlichen Abfassung und Vergleichung

( CoMrsliimng ) der Fassioneu , so wie

selbst zur . Vermeidung so vieler Streitig - -

keiten die Führung von Amsbüchern von

der größten Wichtigkeit sey ; so wird es

allen Hausmhabem zur Pflicht gemacht ,

ordentliche , jedoch ungestämpelte Ausbu¬

che ? zu führen , sie nach dem Formular

Nr . Z. Rr . Z . so emZurichten , daß darin die Ims -

partheym mit Nahmen , Stande oder Ge¬

werbe , dann der bedungene und wirklich

erhobene oder verlnstigte Zins von Vier¬

tel - Zu Vierteljahr angegeben sind . So

wie hiermit den Gruudobrigkeiten aufge¬

tragen wird , durch ihre Richter und

,
'

Gerichtsbeysitzer über die ordentliche Füh¬

rung dieser Zinsbucher zu wachen , so sind

sieauch den ständischen , über dieses Steuer -

geschäft aufgestellten Commissaren auf ihr

jedesmahliges Verlangen zur Einsicht vor¬

zuzeigen .
Im
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Am Falle aber diese schon so oft an¬

befohlenen Jinsbücher bey Hausbesitzern

nicht vorgefunden werden sollten , so wer¬

den die Commiffare den Hauseigenthü¬

mern Zur Verfassung derselben zwar noch

eine den Umstanden angemessene Fristzu -

gestehen , aber nach Verlauf dieser Frist

eine neue Untersuchung hierüber vorneh¬

men , und dann werden denjenigen Haus¬

besitzern , welche keine ordentliche den Fas¬

sionsnummern gleichlautende ZinSbücher

verfaßt haben , dieselben auf ihre Kosten

neu verfaßt , jenen aber die gar keine er¬

richtet haben , wird nebst dieser Verfas¬

sung noch eine Strafe von 6 Gulden W. ,

W. auferlegt , und durch die Grundobrig¬

keiten unnachsichtlich eingetrieben werden .

,4 ) Da es den in der Angelegenheit
der Hausersteurr aufgestellten Commiffa -

ren freystehen muß , nach ihrem Gutach¬

ten bey - den Hausbesitzern sowohl , als

bey den WohnpartheyM , im Betreffe der

Zinse , des Baues , der gemachten Änder¬

ungen



ringen , oder der durch Wasser oder Feuer

verursachten Beschädigungen , Nachfra¬

gen und Untersuchungen vorzunehmen ;

so wird den Hausinhabern , Administra¬

toren , Sequestern und Hausmeistern , so

wie allen Zinspartheyen , Willfährigkeit

und anständiges Betragen gegen die ge¬

sagten Commissare sowohl , als gegen die

von ihnen allenfalls beygezogenen Per¬

sonen bey ihren Etlichen Untersuchun¬

gen und Nachfragen auf das nachdrück¬

lichste aufgetragen , mit dem Beysatze , daß

ein entgegengesetztes Betragen so wie jede

Täuschung , die man sich durch fälschliche

Angaben auf die Nachfrage der Commis¬

sare erlauben wird , schwer werde geahndet

werden .

i §) Damit sich hierüber Niemand

Mit Unwissenheit entschuldigen könne ,

wird den Grundobrigkeiten hiermit auf¬

getragen , dieses Circular jedem Steuer -

büchel beyzufügen , Den Hausbesitzern die

genaueste Beobachtung dieser Verordnung
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einzuschärfen , und durch diese den Inhalt

derselben auch ihren Zinspartheyen be¬

kannt zu machen . Die Obrigkeiten aber

erhalten hiervon zu gleicher Zeit einige

Exemplare dieses Circulars , nicht nur Zur

genauen Handhabung der darin vorge¬

schriebenen Anordnungen , sondern auch

zur Anheftung eines derselben in ihrer

Amtskanzelley , und bey dem betref¬

fenden Grundgerichtr zu Jedermanns

Einsicht .

Mim am LZ. März

Die Verordneten der löbl .

Landschaft des Erzherzogtums

Oesterreich unter der Ens .





Nr -

Formular einer Zinsfassivm

Vorstadt - Grund N . N .

N. N . Gasse

8 assion -

Ueber die Ansertragniß des Hauses zum ( Schild ) von

Michaelis 18

Haus Nr .

18

Stehet in

den

Freyjahren .

Zins vöM

alten neuen Ij ganz freyen *)

Gebäude .

Conv. M». sj W. W. !j es«». Mz. II W. W. l !e»n°. M. ! ! W. M.

! von i bis

Unter der Erde .

2 Keller zu Nr . 3 und 5,
1 Keller besonders vermuthet . . .

Zu ebener Erde rechts auf die Gasse .

1 Laden , i Zimmer , eine Kammer und

Küche ; bewohnt von dem befugten Tisch¬
ler N. N. . .

'
.

Rechts im Hofe .

2 Zimmer , i Kammer und Küche , dann

Werkstätte mit 7 Fenstern in der Länge ;

bewohnt von dem priv . Baumwollwaaren -

Fabrikanten N. A. . ,
1 Zimmer und Küche , deS Hausmeisters - Woh¬

nung . . . . .

1 Stall für 3 Stück Pferde zu Nr . 10 .

Rückwärts im Hofe .

Ein Garten zu Nr . 10

Links im Hofe .

2 Zimmer und Küche ; bewohnt von dem

Marktführer N. N. . . . .

2 Zimmer , Kammer und Küche ; bewohnt von

N. N. . . . . .

desgleichen bewohnt von N. N.

desgleichen eben so . t . .

1 Zimmer , dann . .

links auf die Gaffe

4444 - 4444 ^ 444444 50

44 4 4 4 < 150

1799 1819

do.

' 180 . 3

' i " " LaW» W8EMtMr - ^ zkAmmeruttd KM- e "

bewohnt von N. N. .

Furtrag

1803 1823

444444 444444

444444 444444

44 44 »4 4444 44

150

40 Ü

50

120

444444

4 4 4 4 4 4

200

80

350 160 850

In diese dritte Colonne werden die Zinse jener Gebäude , Wohnungen oder sonstigen Haustheile eingeschrieben , für welche dem

HauSeigenthümer die Emolumente der Regierungs - Circular - Verordnung vom 16 . May 1811 zuerkannt worden sind .



Stehet in

den

Freyjahren -

Zins vorn

alten neuen ?! ganz freyen

Gebäude .

Corw. Mz. s W. W. ^ Co«v. Mz. ? W. W. sjConv. Mz. ? W. W,

Uibertrag .

Fm i . Stock auf die Gaffe .

L Zimmer , i Kammer und Küche , des Haus -
eigenchümers Wohnung . fl. zßo —

nach Abzug des steuerfreyen Viertels 90 —

von bis

44 44

K12

S13

L Zimmer , 1 Kammer und Küche bewohnt
von N. N. - . . , .

Rechts im Hofe .

L Zimmer , 1 Kammer und Küche . i

Links im Hofe .

L Zimmer , 1 Kammer und Küche . -

HllMML . . . .

1807

1813

18L7

1835

32S

27S

180

»»

160 8Z0

45

80 » . » .

»»

800 240

M» 4>4 4 4

895

90

90 4-4 4 4 4 4

Welches ich mit meiner Unterschrift bestätige , und mich , im Falle einer befundenen Unrichtigkeit , der Circu

larmcßigen Ahndung unterziehe .
Wien am 1. May iZv -

ss L' > N. N.
O - /

HauSinhaber .

Anmerkung . Nach diesem Formular Nro . 1. ist auch die in der vorstehenden Cirkular - Verordnung §. 12 e. erwähnte Br

schreibung zu verfassen ; doch verstehet es sich von selbst , daß in dieser Beschreibung die Nahmen der WohnyartAym , so wl

die Zinsbeträge wegzubleiben haben .

WM WWW

DieseIinsfaffions - Bögen sind zu haben in derAnt 0 nSchmidischen mö . Landschafts - Buchdruckerey unter de^
Luchlauben Nro . 47 « in der Buchhandlung .



Nro . II .

Formular
zur vierteljährigen Anzeige einer leeren Wohnung .

Vorstadtgrund N. N, Haus Nro .

Gasse R.

3n meinem Hause Nro . . ist die im Zins -

buche unter der Fafßons Nummer unter dem alten

( neuen ) Gebäude einkommende Wohnung zu ebener Erde ,

rechts im Hofe , bestehend in einem Zimmer und Küche , im

Zinse von jährlichen zo ss. von Lichtmeß bis Georgi d. I .

mildem vierteljährigen Zinse von 20 fl. — kr. unbewohnt ge¬

blieben , ^

Wien am

(1^. 8. ) N. N.

Hausinhaber .

- '
Diese Anzeige ist nur für ein Vierteljahr gültig , und

' st > wenn die Wohnung auch noch weiterhin leer stehe »
' ' cibr , hierüber in jedem folgenden Vierteljahre eine bb
^aeere Anzeige zu machen .
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ForMulare , zu einem Ilnsbuche .

>oh-
lunqs

lAro .

Bestandtheile
der Wohnung .

Unter der Erde
i Keiler . . »»»

Nahmen
der Parthey .

N. N. » » .

Jährlicher Zins vom

alte-, l mnen ^gü«z freyen
Gebäude .

fi. Ikr. z fl. jkr . j fl . >kr .

AO >» » » » »

Zu ebener Erde
rechts

Ladenzimmer ,
Kammer , Küche.

N. N. befugter
Tischler .

N. N.

' Zo

IZO

» ß 4- ^ 4- »

Ist gezahlt worden ,

i ?rro . III

k' ol . I .

Anmerkung .

r8l7
Lichtmeß
Georgy
Jacobi
Michaelis

» 8 * 7
Lichtmeß
Georgy
Zacobi
Michaelis

iZi8

fi . jkr .

Z7zZo
Z7 ! Zv

in W. W.

lol . 2.
in W. W.

ist zu Micha¬
elis 18 ^ 7

weggezogen .
Statt dessen

Lichtmeß u. s. w

Anmerkung . Für jede Wohnung ist ein besonderer Bogen zu halten , und die Faßionen müssen mit den Zinsbücher «
und Wohnungs Nummer im Hause übereinstimmen .

Gedruckte Bögen zu solchen Zinsbüchern sind zu haben in der Anton Schmidt schert «. o- Lsndschafks -
Buchdruckerep unter den Luchlauöen Nro - 472 , in der Buchhandlung .
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